
Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg  

Teil II – Verordnungen 

25. Jahrgang Potsdam, den 3. Februar 2014 Nummer 5 

Verordnung zur Änderung von Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete 

Vom 29. Januar 2014 

Auf Grund des § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 und § 42 Absatz 1 Satz 2 des  
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I Nr. 3) sowie in Verbindung mit 
§ 4 Absatz 1 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 27. Mai 2013 (GVBl. II Nr. 43) verordnet die Ministerin 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: 

Artikel 1 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Rückersdorf-Drößiger Heidelandschaft“ vom 29. April 
1996 (GVBl. II S. 367) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 2 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nexdorf-Kirchhainer Waldlandschaft“ vom 29. April 
1996 (GVBl. II S. 372) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 3 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hohenleipisch-Sornoer Altmoränenlandschaft“ vom  
29. April 1996 (GVBl. II S. 377) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

 



Artikel 4 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue“ vom 29. April 1996 (GVBl. II S. 382), die 
zuletzt durch die Verordnung vom 7. August 2001 (GVBl. II S. 530) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 
angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 5 

§ 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ vom 12. Dezember 
1996 (GVBl. 1997 II S. 36), die zuletzt durch die Verordnung vom 10. Mai 2011 (GVBl. II Nr. 25) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche 
oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. 
Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

2. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

Artikel 6 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Rochau - Kolpiener Heide“ vom 7. August 1997  
(GVBl. II S. 742) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 7 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft Schlabendorf-Seese“ vom  
7. August 1997 (GVBl. II S. 748) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 8 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen“ vom  
17. Oktober 1997 (GVBl. II S. 826), die zuletzt durch die Verordnung vom 9. April 2010 (GVBl. II Nr. 20) geändert 
worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 
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Artikel 9 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Parforceheide“ vom 12. November 1997  
(GVBl. II S. 862), die zuletzt durch die Verordnung vom 26. März 2013 (GVBl. II Nr. 27) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 10 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stolpe“ vom 6. Januar 1998 (GVBl. II S. 98) wird  
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 11 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nationalparkregion Unteres Odertal“ vom 6. Januar 
1998 (GVBl. II S. 104), die zuletzt durch die Verordnung vom 14. Juli 2009 (GVBl. II S. 442) geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 12 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“ vom 7. Januar 1998  
(GVBl. II S. 110), die durch die Verordnung vom 26. Juni 2007 (GVBl. II S. 162) geändert worden ist, wird  
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 13 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ vom 
27. Februar 1998 (GVBl. II S. 263), die zuletzt durch die Verordnung vom 17. Juli 2012 (GVBl. II Nr. 59, 97)  
geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 
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Artikel 14 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Barnimer Heide“ vom 13. März 1998 (GVBl. II S. 304) 
wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 15 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Obere Havelniederung“ vom 27. April 1998  
(GVBl. II S. 387), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. April 2012 (GVBl. II Nr. 28, 98) geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 16 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ vom 29. April 1998 (GVBl. II S. 394), 
die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2012 (GVBl. II Nr. 70) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 
angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 17 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ vom 22. Mai 
1998 (GVBl. II S. 426), die zuletzt durch die Verordnung vom 29. August 2013 (GVBl. II Nr. 67) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 18 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dahme-Heideseen“ vom 11. Juni 1998  
(GVBl. II S. 454), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. April 2012 (GVBl. II Nr. 27) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 
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Artikel 19 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Westbarnim“ vom 10. Juli 1998 (GVBl. II S. 482), die 
durch die Verordnung vom 26. März 2013 (GVBl. II Nr. 28) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 20 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Osthavelniederung“ vom 21. Juli 1998 
(GVBl. II S. 558), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2006 (GVBl. II S. 310) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 21 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Brandenburgische Elbtalaue“ vom 25. September 1998 
(GVBl. II S. 592) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 22 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarland-
schaft“ vom 30. November 1998 (GVBl. 1999 II S. 2), die zuletzt durch die Verordnung vom 1. Oktober 2008 
(GVBl. II S. 389) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 23 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“ vom 10. Februar 1999 
(GVBl. II S. 115), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. April 2013 (GVBl. II Nr. 32) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 
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Artikel 24 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ vom  
28. September 1999 (GVBl. II S. 566), die zuletzt durch die Verordnung vom 26. Juni 2006 (GVBl. II S. 225)  
geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 25 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Krumme Spree“ vom 19. Dezember 2000  
(GVBl. 2001 II S. 30) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 26 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ vom 25. Februar 
2002 (GVBl. II S. 230), die zuletzt durch die Verordnung vom 21. Juni 2006 (GVBl. II S. 224) geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 27 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Scharmützelseegebiet“ vom 11. Juni 2002  
(GVBl. II S. 454), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. September 2006 (GVBl. II S. 478) geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 28 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Ruppiner Wald- und Seengebiet“ vom 10. Dezember 
2002 (GVBl. 2003 II S. 111), die zuletzt durch die Verordnung vom 14. Januar 2013 (GVBl. II Nr. 5) geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 
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Artikel 29 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Elbaue Mühlberg“ vom 30. Oktober 2003  
(GVBl. II S. 658) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 30 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Lehniner Wald- und Seengebiet“ vom 19. Mai 2005 
(GVBl. II S. 274) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 31 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Müggelspree-Löcknitzer Wald- und Seengebiet“ vom  
6. November 2006 (GVBl. II S. 514), die durch die Verordnung vom 2. September 2013 (GVBl. II Nr. 68) geändert 
worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 32 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ vom 15. Dezember 
2008 (GVBl. 2009 II S. 38) wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 

Artikel 33 

Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ vom 23. Januar 2012  
(GVBl. II Nr. 4), die durch die Verordnung vom 22. August 2012 (GVBl. II Nr. 75) geändert worden ist, wird  
folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder 
sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen 
sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“ 
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http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_II_29_2003.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_II_15_2005.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_II_31_2006.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_II_04_2012.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_II_75_2012.pdf


 

Artikel 34 

Eine Verletzung der in § 9 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes genannten Verfahrens- und 
Formvorschriften kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach ihrem Inkrafttreten schriftlich unter 
Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber dem für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Ministerium geltend gemacht werden. Mängel im Abwägungsvor-
gang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind 
und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind.  

Artikel 35 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 29. Januar 2014 

Die Ministerin für Umwelt,  
Gesundheit und Verbraucherschutz 

Anita Tack 

 

Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg  
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	25. Jahrgang
	Potsdam, den 3. Februar 2014
	Nummer 5
	Verordnung zur Änderung von Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete
	Vom 29. Januar 2014
	Auf Grund des § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 und § 42 Absatz 1 Satz 2 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I Nr. 3) sowie in Verbindung mit § 4 Absatz 1 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 27. Mai 2013 (GVBl. II Nr. 43) verordnet die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz:
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Rückersdorf-Drößiger Heidelandschaft“ vom 29. April 1996 (GVBl. II S. 367) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nexdorf-Kirchhainer Waldlandschaft“ vom 29. April 1996 (GVBl. II S. 372) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hohenleipisch-Sornoer Altmoränenlandschaft“ vom 29. April 1996 (GVBl. II S. 377) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue“ vom 29. April 1996 (GVBl. II S. 382), die zuletzt durch die Verordnung vom 7. August 2001 (GVBl. II S. 530) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	§ 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ vom 12. Dezember 1996 (GVBl. 1997 II S. 36), die zuletzt durch die Verordnung vom 10. Mai 2011 (GVBl. II Nr. 25) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	2. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Rochau - Kolpiener Heide“ vom 7. August 1997 (GVBl. II S. 742) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft Schlabendorf-Seese“ vom 7. August 1997 (GVBl. II S. 748) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen“ vom 17. Oktober 1997 (GVBl. II S. 826), die zuletzt durch die Verordnung vom 9. April 2010 (GVBl. II Nr. 20) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Parforceheide“ vom 12. November 1997 (GVBl. II S. 862), die zuletzt durch die Verordnung vom 26. März 2013 (GVBl. II Nr. 27) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stolpe“ vom 6. Januar 1998 (GVBl. II S. 98) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nationalparkregion Unteres Odertal“ vom 6. Januar 1998 (GVBl. II S. 104), die zuletzt durch die Verordnung vom 14. Juli 2009 (GVBl. II S. 442) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nauen-Brieselang-Krämer“ vom 7. Januar 1998 (GVBl. II S. 110), die durch die Verordnung vom 26. Juni 2007 (GVBl. II S. 162) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ vom 27. Februar 1998 (GVBl. II S. 263), die zuletzt durch die Verordnung vom 17. Juli 2012 (GVBl. II Nr. 59, 97) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Barnimer Heide“ vom 13. März 1998 (GVBl. II S. 304) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Obere Havelniederung“ vom 27. April 1998 (GVBl. II S. 387), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. April 2012 (GVBl. II Nr. 28, 98) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ vom 29. April 1998 (GVBl. II S. 394), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2012 (GVBl. II Nr. 70) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ vom 22. Mai 1998 (GVBl. II S. 426), die zuletzt durch die Verordnung vom 29. August 2013 (GVBl. II Nr. 67) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dahme-Heideseen“ vom 11. Juni 1998 (GVBl. II S. 454), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. April 2012 (GVBl. II Nr. 27) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Westbarnim“ vom 10. Juli 1998 (GVBl. II S. 482), die durch die Verordnung vom 26. März 2013 (GVBl. II Nr. 28) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Osthavelniederung“ vom 21. Juli 1998 (GVBl. II S. 558), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2006 (GVBl. II S. 310) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Brandenburgische Elbtalaue“ vom 25. September 1998 (GVBl. II S. 592) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“ vom 30. November 1998 (GVBl. 1999 II S. 2), die zuletzt durch die Verordnung vom 1. Oktober 2008 (GVBl. II S. 389) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“ vom 10. Februar 1999 (GVBl. II S. 115), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. April 2013 (GVBl. II Nr. 32) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ vom 28. September 1999 (GVBl. II S. 566), die zuletzt durch die Verordnung vom 26. Juni 2006 (GVBl. II S. 225) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Krumme Spree“ vom 19. Dezember 2000 (GVBl. 2001 II S. 30) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ vom 25. Februar 2002 (GVBl. II S. 230), die zuletzt durch die Verordnung vom 21. Juni 2006 (GVBl. II S. 224) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Scharmützelseegebiet“ vom 11. Juni 2002 (GVBl. II S. 454), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. September 2006 (GVBl. II S. 478) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Ruppiner Wald- und Seengebiet“ vom 10. Dezember 2002 (GVBl. 2003 II S. 111), die zuletzt durch die Verordnung vom 14. Januar 2013 (GVBl. II Nr. 5) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Elbaue Mühlberg“ vom 30. Oktober 2003 (GVBl. II S. 658) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Lehniner Wald- und Seengebiet“ vom 19. Mai 2005 (GVBl. II S. 274) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Müggelspree-Löcknitzer Wald- und Seengebiet“ vom 6. November 2006 (GVBl. II S. 514), die durch die Verordnung vom 2. September 2013 (GVBl. II Nr. 68) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ vom 15. Dezember 2008 (GVBl. 2009 II S. 38) wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Dem § 4 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ vom 23. Januar 2012 (GVBl. II Nr. 4), die durch die Verordnung vom 22. August 2012 (GVBl. II Nr. 75) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.“
	Eine Verletzung der in § 9 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach ihrem Inkrafttreten schriftlich unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber dem für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Ministerium geltend gemacht werden. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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